
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2011/11/9 2011/06/0125
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.2011

file:///


Index

L80006 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan

Steiermark

L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §52;

BauRallg;

ROG Stmk 1974 §23 Abs5 lita;

1. AVG § 52 heute

2. AVG § 52 gültig ab 01.01.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2025

3. AVG § 52 gültig von 01.01.2002 bis 27.11.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 31.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

5. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

6. AVG § 52 gültig von 01.07.1995 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

7. AVG § 52 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Rechtssatz

Wohnbauten sind in reinen Wohngebieten (§ 23 Abs. 5 lita Stmk ROG 1974) schlechthin zulässig. Die von einem

Wohnhaus im Wohngebiet typischerweise ausgehenden Immissionen sind von Nachbarn hinzunehmen. Die Einholung

eines Sachverständigengutachtens betre?end derartige Immissionen (hier: Kindergartenlärm) ist, sofern nicht

besondere Umstände des Einzelfalles vorliegen sollten, nicht erforderlich (Hinweis E vom 18. Mai 1995, 95/06/0095,

mwN).Wohnbauten sind in reinen Wohngebieten (Paragraph 23, Absatz 5, lita Stmk ROG 1974) schlechthin zulässig. Die

von einem Wohnhaus im Wohngebiet typischerweise ausgehenden Immissionen sind von Nachbarn hinzunehmen. Die

Einholung eines Sachverständigengutachtens betre?end derartige Immissionen (hier: Kindergartenlärm) ist, sofern

nicht besondere Umstände des Einzelfalles vorliegen sollten, nicht erforderlich (Hinweis E vom 18. Mai 1995,

95/06/0095, mwN).
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